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1.0 Veranlassung und Aufgabenstellung 

Aufgrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerung besteht in der Stadt Gü-
tersloh eine steigende Nachfrage nach seniorengerechtem Wohnraum.  

Ziel der Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 47/1 „Am Parkbad“ ist es, auf der 
Grundlage eines optimierten und tragfähigen städtebaulichen Konzeptes die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für eine bedarfsorientierte Wohnbebauung schaffen. 

Für das Plangebiet existiert bereits ein Bebauungsplan, welcher auf den Flächen des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 47/1 überwiegend Wohnnutzungen zulässt. 
Demnach stellt die Planung eine Maßnahme der Innenentwicklung dar, weshalb der 
Bebauungsplan Nr. 47/1 „Am Parkbad“ gemäß § 13a BauGB im beschleunigten Ver-
fahren aufgestellt wird (HEMPEL & TACKE 2021A). 

 

Abb. 1 Lage des Plangebiets (rote Markierung) auf Grundlage der Topografischen Karte 
1:25.000.  

Im Zusammenhang mit dem Vorhaben ist im Rahmen einer Artenschutzprüfung zu un-
tersuchen, ob gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) eine unzulässige 
Betroffenheit von artenschutzrechtlich relevanten Arten eintreten kann. Der vorgelegte 
artenschutzrechtliche Fachbeitrag dient hierfür als fachliche Grundlage. 
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2.0 Rechtliche Grundlagen und Methodik 

Notwendigkeit der Durchführung einer Artenschutzprüfung  
(Prüfungsveranlassung) 
„Die Notwendigkeit zur Durchführung einer Artenschutzprüfung (ASP) im Rahmen von 
Planungsverfahren oder bei der Zulassung von Vorhaben ergibt sich aus den unmittel-
bar geltenden Regelungen der §§ 44 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. §§ 44 Abs. 5 und 6 und 
45 Abs. 7 BNatSchG. Damit sind die entsprechenden Artenschutzbestimmungen der 
FFH-RL (Art. 12, 13 und 16 FFH-RL) und der V-RL (Art. 5, 9 und 13 V-RL) in nationa-
les Recht umgesetzt worden. Bei Zuwiderhandlungen gegen die Artenschutzbestim-
mungen sind §§ 69ff BNatSchG zu beachten“ (MKULNV 2016).  

Vorhaben in diesem Zusammenhang sind:  

1. nach § 15 BNatSchG i. V. m. § 30ff LNatSchG NRW zulässige Eingriffe in Natur 
und Landschaft. Mögliche Trägerverfahren sind in § 33 Abs. 1-3 LNatSchG 
NRW genannt (z. B. Erlaubnisse, Genehmigungen, Planfeststellungen). 

2. nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässige Vorhaben 
(§§ 30, 33, 34, 35 BauGB). 

„Die ordnungsgemäße land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung sowie 
Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen sind keine Vorhaben im Sinne der VV-Arten-
schutz. 

Bei der ASP handelt es sich um eine eigenständige Prüfung, die nicht durch andere 
Prüfverfahren ersetzt werden kann (z. B. Umweltverträglichkeitsprüfung, FFH-Verträg-
lichkeitsprüfung, Prüfung nach der Eingriffsregelung, Prüfung nach Umweltschadens-
gesetz). Die ASP sollte soweit möglich mit den Prüfschritten anderer Verfahren verbun-
den werden“ (MKULNV 2016).  

Prüfung der artenschutzrechtlichen Tatbestände (Prüfumfang) 

„Bei einer ASP beschränkt sich der Prüfumfang auf die europäisch geschützten FFH-
Anhang IV-Arten und die europäischen Vogelarten. Wenn in Natura 2000-Gebieten 
FFH-Arten betroffen sind, die zugleich in Anhang II und IV der FFH-RL aufgeführt sind, 
ist neben der FFH-Verträglichkeitsprüfung auch eine ASP durchzuführen. Dies gilt 
ebenso für europäische Vogelarten des Anhangs I und des Art. 4 Abs. 2 V-RL.  

Die „nur“ national besonders geschützten Arten sind nach Maßgabe des § 44 Abs. 5 
Satz 5 BNatSchG von den artenschutzrechtlichen Verboten freigestellt und werden wie 
alle übrigen Arten grundsätzlich nur im Rahmen der Eingriffsregelung behandelt“ 
(MKULNV 2016).  
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Formale Konsequenzen (Verbotstatbestände) 

Gemäß § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist es verboten: 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelar-
ten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderzeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 
durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-
schlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-
ren, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädi-
gen oder zu zerstören.  

Entsprechend § 45 Abs. 7 BNatSchG können die nach Landesrecht zuständigen Be-
hörden im Einzelfall Ausnahmen von diesen Verboten zulassen. 

Planungsrelevante Arten  

„Planungsrelevante Arten sind eine naturschutzfachlich begründete Auswahl derjeni-
gen geschützten Arten, die bei einer Artenschutzprüfung (ASP) im Sinne einer Art-für-
Art-Betrachtung einzeln zu bearbeiten sind. Das LANUV bestimmt die für Nordrhein-
Westfalen planungsrelevanten Arten nach einheitlichen naturschutzfachlichen Kriterien 
[…]. 

Der Begriff „planungsrelevante Arten“ ist weit zu verstehen. Er ist nicht nur auf die An-
wendung in Planungsverfahren beschränkt, sondern bezieht sich auf die Anwendung in 
allen Planungs- und Zulassungsverfahren […]. 

Die übrigen FFH-Anhang IV-Arten und europäischen Vogelarten sind entweder in 
Nordrhein-Westfalen ausgestorbene Arten, Irrgäste sowie sporadische Zuwanderer. 
Solche unsteten Vorkommen können bei der Entscheidung über die Zulässigkeit eines 
Vorhabens sinnvoller Weise keine Rolle spielen. Oder es handelt sich um Allerweltsar-
ten mit einem landesweit günstigen Erhaltungszustand und einer großen Anpassungs-
fähigkeit. Im Regelfall kann bei diesen Arten davon ausgegangen werden, dass nicht 
gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird (d. h. keine erhebliche 
Störung der lokalen Population, keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer 
Lebensstätten sowie keine unvermeidbaren Verletzungen oder Tötungen und kein sig-
nifikant erhöhtes Tötungsrisiko). 

  



Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 47/1 „Am Parkbad“ der Stadt Gütersloh 

Rechtliche Grundlagen und Methodik 

 

4 
 

Die nicht im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung einzeln geprüften Arten 
sind im Rahmen des Planungs- oder Zulassungsverfahrens zu berücksichtigen. Das 
Nichtvorliegen der Verbotstatbestände ist für diese Arten in geeigneter Weise in der 
ASP zu dokumentieren. […] 

Sofern ausnahmsweise die Möglichkeit besteht, dass die artenschutzrechtlichen Ver-
bote des § 44 Abs. 1 BNatSchG infolge des Vorhabens bei einer nicht planungsrele-
vanten Art erfüllt werden, wäre die Behandlung einer solchen Art im Planungs- oder 
Zulassungsverfahren geboten (z. B. bei Arten, die gemäß der Roten Liste im entspre-
chenden Naturraum bedroht sind, oder bei bedeutenden lokalen Populationen mit nen-
nenswerten Beständen im Bereich des Plans/Vorhabens)“ (MKULNV 2016). 

Methodik 

Der Ablauf und die Inhalte einer Artenschutzprüfung umfassen die folgenden drei Stu-
fen (MWEBWV 2010):  

Stufe I: Vorprüfung (Artenspektrum, Wirkfaktoren) 

In dieser Stufe wird durch eine überschlägige Prognose geklärt, ob und ggf. bei 
welchen Arten artenschutzrechtliche Konflikte auftreten können. Um dies beur-
teilen zu können, sind verfügbare Informationen zum betroffenen Artenspektrum 
einzuholen. Vor dem Hintergrund des Vorhabenstyps und der Örtlichkeit sind 
alle relevanten Wirkfaktoren des Vorhabens einzubeziehen. Nur wenn arten-
schutzrechtliche Konflikte möglich sind, ist für die betreffenden Arten eine ver-
tiefende Art-für-Art-Betrachtung in Stufe II erforderlich. 

Stufe II: Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 

Hier werden Vermeidungsmaßnahmen inklusive vorgezogener Ausgleichsmaß-
nahmen und ggf. ein Risikomanagement konzipiert. Anschließend wird geprüft, 
bei welchen Arten trotz dieser Maßnahmen gegen die artenschutzrechtlichen 
Verbote verstoßen wird. Sofern eine vorhabensspezifische Verletzung arten-
schutzrechtlicher Verbotstatbestände anzunehmen ist, ist ein Ausnahmeverfah-
ren der Stufe III durchzuführen. In der Regel wird durch geeignete Vermei-
dungs- und Ausgleichsmaßnahen das Eintreten der Verbotstatbestände verhin-
dert. Damit ist die Durchführung der Stufe III der Artenschutzprüfung überwie-
gend nicht erforderlich. 

Stufe III: Ausnahmeverfahren 

In dieser Stufe wird geprüft, ob die drei Ausnahmevoraussetzungen (zwingende 
Gründe, Alternativlosigkeit, Erhaltungszustand) vorliegen und insofern eine 
Ausnahme von den Verboten zugelassen werden kann. 
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Die Untersuchung der artenschutzrechtlichen Relevanz der Planungen im Zusammen-
hang mit dem Vorhaben erfolgt entsprechend der Verwaltungsvorschrift zur Anwen-
dung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL) 
und 2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei Planungs- oder Zulassungsverfahren 
(VV-Artenschutz) (MKULNV 2016). 

 

Im Rahmen der Artenschutzprüfung ist eine ausreichende Ermittlung und Bestandsauf-
nahme der im Untersuchungsraum vorkommenden Tier- und Pflanzenarten erforder-
lich. Im Regelfall bedarf es einer Gesamtschau, die sich auf eine Auswertung vorhan-
dener Erkenntnisse (z. B. Datenbanken) und bei Bedarf auch methodisch beanstan-
dungsfreie Erfassungen vor Ort gründet. Die Ortsbegehung erfolgte am 16. April 2021. 
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3.0 Vorhabensbeschreibung 

Anlass der Bebauungsplanneuaufstellung ist die steigende Nachfrage nach senioren-
gerechtem Wohnraum in der Stadt Gütersloh. Aufgrund der demografischen Entwick-
lung der Bevölkerung besteht ein zunehmender Wohnungsbedarf in diesem Segment. 
Das Plangebiet ist aufgrund seiner Lage mit der guten verkehrsinfrastrukturellen Anbin-
dung sowie dem Übergang zur freien Landschaft prädestiniert für eine derartige Wohn-
bebauung.  

Für das Plangebiet existiert bereits ein Bebauungsplan, welcher auf den Flächen des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 47/1 überwiegend Wohnnutzungen zulässt. 
Die gemäß dem aktuell rechtsverbindlichen Bebauungsplan zulässige Bebauung 
wurde jedoch bislang nicht vollumfänglich ausgeschöpft (HEMPEL & TACKE 2021A). 

Lage des Plangebiets 

Das Plangebiet liegt südöstlich der Innenstadt von Gütersloh. Es befindet sich süd-süd-
westlich der Wohnbebauung am „Avenstrothsweg“ und nördlich des Parkbades sowie 
des unmittelbar angrenzenden Baches „Dalke“. Es umfasst die Flurstücke 101 und 238 
von Flur 55 der Gemarkung Gütersloh mit einer Gesamtfläche von 3.595 m².  

Ziele und Zwecke der Bauleitplanung 

Ziel und Zweck der vorliegenden Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 47/1 „Am 
Parkbad“ ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die maßvolle 
Ergänzung des Siedlungsbestandes um ein bedarfsgerechtes Wohnangebot. 

Art und Maß der baulichen Nutzung / Bauweise 

Ausgehend vom umliegenden Bestand und den Planungszielen soll innerhalb des 
Plangebietes die Zulässigkeit von Wohnnutzungen begründet werden. Entsprechend 
dieser Maßgabe werden die Flächen des Plangebietes als Allgemeine Wohngebiete 
(WA) gem. § 4 BauNVO festgesetzt.  

Die Allgemeinen Wohngebiete sollen vorwiegend dem Wohnen dienen, aber darüber 
hinaus eine gewisse Flexibilität bzw. Nutzungsmischung und in diesem Rahmen ein 
verträgliches Nebeneinander von Wohnen und nicht störenden Nutzungen ermögli-
chen. 

Hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung ist, analog zum aktuell rechtsverbindli-
chen Bebauungsplan Nr. 47, eine von Westen nach Osten abnehmende Staffelung ge-
plant (HEMPEL & TACKE 2021A). 
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Abb. 2 Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 47/1 „Am Parkbad“ der Stadt Gütersloh (HEMPEL & 

TACKE 2021B). 

In den Allgemeinen Wohngebieten WA1 und WA2 wird eine Grundflächenzahl (GRZ) 
von 0,4 sowie im Allgemeinen Wohngebiet WA1 eine Geschossflächenzahl (GFZ) von 
1,2 und im WA2 eine GFZ von 0,8 festgesetzt. Diese Werte orientieren sich an den im 
Zusammenhang mit der maximal zulässigen Zahl der Vollgeschosse zulässigen 
Höchstwerten für Allgemeine Wohngebiete gem. § 17 BauNVO und ermöglichen somit 
eine effiziente Ausnutzung der Baugrundstücke. 

In Anlehnung an die bestehende Umgebungsbebauung und unter Berücksichtigung der 
Festsetzungen des aktuell rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 47 wird im gesam-
ten Plangebiet eine offene Bauweise festgesetzt (HEMPEL & TACKE 2021A). 

Verkehr und Erschließung 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebiets erfolgt über die Straße „Am Parkbad“, 
die unmittelbar westlich an den Geltungsbereich angrenzt. Die Zufahrt in das Plange-
biet und in die im Plangebiet geplante Tiefgarage erfolgt im zugrundeliegenden städte-
baulichen Entwurf im Nordwesten des Geltungsbereichs.  

Am südwestlichen Rand des Plangebiets wird eine flächenmäßig stark untergeordnete 
Fläche als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung mit der Zweckbestimmung 
Fuß- und Radweg festgesetzt. Hierdurch soll der entlang der Dalke verlaufende Fuß- 
und Radweg planungsrechtlich gesichert werden. 

Die vorliegende Planung löst durch die Schaffung neuer Wohneinheiten einen zusätzli-
chen Stellplatzbedarf aus. Die erforderlichen Stellplätze sollen innerhalb des Plange-
biets in einer gemeinschaftlichen Tiefgarage nachgewiesen werden. Tiefgaragen sind 
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nur innerhalb der festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Für die 
unterirdischen Stellplätze notwendige Zuwegungen sind darüber hinaus im Vorgarten-
bereich zulässig. Durch die Beschränkung der Flächen, innerhalb derer die Tiefgarage 
zulässig ist, sollen die über- bzw. unterbauten Grundstücksflächen auf das notwendige 
Maß begrenzt werden. 

Unterflurgaragen müssen, mit Ausnahme ihrer Zufahrten, so errichtet werden, dass für 
Pflanzmaßnahmen eine Substratschicht von mindestens 0,5 m zwischen der Ober-
kante Garagendecke und dem geplanten Straßenniveau vorhanden ist. Hierdurch wird 
sichergestellt, dass eine Bepflanzung zu Begrünungszwecken möglich ist (HEMPEL & 

TACKE 2021A). 
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4.0 Bestandssituation im Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet umfasst den ca. 0,35 ha großen Geltungsbereich des Be-
bauungsplans Nr. 47/1 „Am Parkbad“ sowie die nähere Umgebung, sofern diese für die 
Aspekte des Artenschutzes relevant ist. 

Das Plangebiet liegt südöstlich der Innenstadt von Gütersloh, östlich der Straße „Am 
Parkbad“. Es wurde bereits baulich in Anspruch genommen. Im Südosten befindet sich 
ein leerstehendes Gebäude, ein Wohngebäude nördlich von diesem wurde bereits ab-
gerissen (vgl. Abb. 3). Derzeit wird das Plangebiet überwiegend von einer verwilderten 
Gartenfläche eingenommen. Im Osten des Plangebiets hat sich Brombeer-Gestrüpp 
ausgebreitet. Im Nordosten stocken Ziersträucher wie Rhododendron, Kirschlorbeer 
und Bambus. Entlang der südlichen Grenze befindet sich eine Hainbuchenhecke, die 
das Plangebiet vom angrenzenden Fuß- und Radweg abschirmt. Großkronige Bäume 
sind nur im Nordwesten des Plangebiets anzutreffen. Neben jungen Rotbuchen, einer 
Eibe und einem Lebkuchenbaum befinden sich hier zwei Eichen und zwei Birken, die 
Stammumfänge (gemessen 100 cm über dem Erdboden) zwischen 190 cm und 
275 cm aufweisen und daher gemäß der Baumschutzsatzung der Stadt Gütersloh 
(STADT GÜTERSLOH 2008) als geschützte Bäume einzustufen sind. 

Das nähere Umfeld des Plangebietes ist im Norden und Nordosten von ein- bis zwei-
geschossiger Wohnbebauung in offener Bauweise geprägt. Nordwestlich schließt ein 
parkartiger Gehölzbestand an, westlich liegt an der „Dalke“ die Wassermühle „Aven-
stroths Mühle“. Unmittelbar südlich grenzt die „Dalke“ an das Plangebiet an. Südlich 
davon liegt das Parkbad. 
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Abb. 3 Bestandssituation im Plangebiet (rote Strichlinie, skizziert) auf Basis des Luftbildes.  
 
Legende: 
1 = Gebäude   4 = Fließgewässer „Dalke“ 
2 = Gärten, Grünflächen 5 = Parkbad 
3 = Gehölze    

Kennziffer 1 

Lebensraumtyp: Gebäude 

 

 

 

Abb. 4 Bestandsgebäude im Südosten des 
Plangebiets. 

 Abb. 5 Blick vom südlich verlaufenden Fuß- 
und Radweg auf das Bestandsge-
bäude. 
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Abb. 6 Blick auf die Wohnbebauung nörd-
lich des Plangebiets. 

 Abb. 7 Wassermühle westlich des Plange-
biets. 

Kennziffer 2 und 3 

Lebensraumtypen: Gärten, Parkanlagen, Siedlungsbrachen 

                                 Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken 

 

 

 

Abb. 8 Blick über die Plangebietsfläche von 
der Straße „Am Parkbad“. 

 Abb. 9 Blick vom Zentrum des Plangebiets 
auf den Baumbestand im Nordwes-
ten. 

 

 

 

Abb. 10 Rotbuchen und Ziergehölze an der 
nördlichen Plangebietsgrenze. 

 Abb. 11 Hainbuchenhecke an der südlichen 
Plangebietsgrenze. 
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Abb. 12 Brombeergestrüpp im Osten des 
Plangebiets. 

 Abb. 13 Blick auf den nordwestlich anschlie-
ßenden Park. 

 

Kennziffer 4 und 5 

Lebensraumtyp: Fließgewässer 

                             versiegelte Fläche 

 

 

 

Abb. 14 Südlich des Plangebiets verlaufende 
„Dalke“. 

 Abb. 15 Blick über die „Dalke“ auf das an-
grenzende Parkbad. 
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5.0 Ermittlung der Wirkfaktoren 

Die potenzielle Betroffenheit planungsrelevanter Arten kann sich primär aus der mit 
dem Vorhaben einhergehenden Beanspruchung bzw. der Entfernung von Gebäuden, 
Gehölzen und krautiger Vegetation sowie dem daraus resultierenden Verlust von Le-
bensraumstrukturen ergeben. Im Zuge der Baumaßnahmen kann es zu temporären 
akustischen und optischen Störungen kommen (Baustellenlärm, Bewegung der Bau-
maschinen).  

Baubedingte Wirkfaktoren sind Wirkungen, die im Zusammenhang mit den Bauarbeiten 
auftreten können. Sie sind auf die Zeiten der Baumaßnahme beschränkt. Die anlage- 
und betriebsbedingten Wirkungen gehen von dem anlagebedingten Flächenverlust so-
wie insbesondere von den betriebsbedingten Effekten aus.  

Durch die Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 47/1 „Am Parkbad“ werden die im 
Plangebiet anstehenden Strukturen und Lebensraumtypen überplant und dauerhaft 
verändert bzw. entfernt.  

In der folgenden Tabelle werden alle denkbaren Wirkungen des Vorhabens als poten-
zielle Wirkfaktoren zusammengestellt.  

Tab. 1 Potenzielle Wirkfaktoren im Zusammenhang mit der Neuaufstellung des Bebauungsplans 
Nr. 47/1 der Stadt Gütersloh. 

Maßnahme Wirkfaktor 
potenzielle Auswirkung im Sinne  
§ 44 Abs. 1 BNatSchG 

Baubedingt 

Bauarbeiten zur 
Baufeldvorberei-
tung 

Entfernung der anstehenden 
Biotopstrukturen (landwirt-
schaftliche Fläche, krautige 
Vegetation und Gehölze) 

Töten von Tieren im Sinne  
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG  

Lärmemissionen und stoffliche 
Emissionen durch den Baube-
trieb 

Störung der Tierwelt im Sinne  
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Anlagebedingt 

Bau von Gebäu-
den und einer Tief-
garage 

Versiegelung und nachhaltiger 
Lebensraumverlust bzw.  
Lebensraumveränderungen 

Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten im Sinne 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Ggf. zusätzliche Silhouetten-
wirkung der Gebäude 

Störung der Tierwelt im Sinne  
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Betriebsbedingt 

Nutzung der  
Gebäude 

Ggf. zusätzliche Lärmemissio-
nen und optische Wirkungen 

Störung der Tierwelt im Sinne  
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
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6.0 Stufe I – Vorprüfung des Artenspektrums 

6.1 Festlegung des Untersuchungsrahmens 

Das Untersuchungsgebiet umfasst das Plangebiet mit den anstehenden Lebensraum-
strukturen sowie deren vorhabenspezifisch relevante, nähere Umgebung.  

Im Zuge der Auswertung des Fachinformationssystems „Geschützte Arten in Nord-
rhein-Westfalen“ (FIS) werden die Informationen über planungsrelevante Arten für alle 
potenziell betroffenen Lebensräume im gesamten Untersuchungsgebiet erhoben.  

6.2 Ermittlung vorkommender Tier- und Pflanzenarten 

Im Rahmen der Artenschutzprüfung ist eine ausreichende Ermittlung und Bestandsauf-
nahme der im Untersuchungsraum vorkommenden Tier- und Pflanzenarten erforder-
lich. Im Regelfall bedarf es einer Gesamtschau, die sich auf eine Auswertung vorhan-
dener Erkenntnisse (z. B. Datenbanken) und bei Bedarf auch methodisch beanstan-
dungsfreie Erfassungen vor Ort gründet.  

Die Ergebnisse des vorliegenden Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages basieren auf 
den folgenden Datenquellen: 

Tab. 2 Übersicht über die im Rahmen des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages ausgewerteten 
Datenquellen. 

Daten Quelle 

Ortsbegehung des Untersuchungs-
gebietes 

Mestermann Büro für Landschaftsplanung  
16.04.2021 

Auswertung von Hinweisen auf pla-
nungsrelevante Arten in Informatio-
nen zu Schutzgebieten und schutz-
würdigen Bereichen (Natura 2000-
Gebiete, Naturschutzgebiete, Land-
schaftsschutzgebiete, Geschützte 
Biotope, Flächen des Biotopkatas-
ters, Biotopverbundflächen) 

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrheinwestfalen. Naturschutzinformatio-
nen (LANUV 2021A). 

Auswertung des Fachinformations-
systems „Geschütze Arten in Nord-
rhein-Westfalen“ 

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrheinwestfalen. Geschützte Arten in 
Nordrhein-Westfalen (LANUV 2021B). 

Auswertung der Landschaftsinfor-
mationssammlung LINFOS Nord-
rhein-Westfalen  

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrheinwestfalen. Fundortkataster für 
Pflanzen und Tiere @LINFOS – Landdesinformations-
sammlung (LANUV 2021C). 
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6.2.1 Ortsbegehung 

Im Zuge der Ortsbegehung am 16.04.2021 wurden die Strukturen im Plangebiet dahin-
gehend untersucht, ob sich diese als Lebensraum für artenschutzrechtlich relevante 
Tierarten eignen. Dabei wurde auf das Vorkommen von Tierarten aller relevanten Ar-
tengruppen geachtet.  

Es wird überprüft, ob planungsrelevante Arten hinsichtlich ihrer individuellen Lebens-
raumansprüche tatsächlich vorkommen bzw. vorkommen können und in welchem Um-
fang sie von dem geplanten Vorhaben betroffen sein könnten.  

Dazu erfolgt eine Einschätzung der generellen Lebensraumeignung sowie die Überprü-
fung, inwieweit im Gelände potenzielle Quartiere bestehen. Potenzielle Quartiere stel-
len Nistkästen, Nischen, Wandverkleidungen an Gebäuden oder Nester und Baumhöh-
len an den Gehölzen dar.   

Das Gebäude im Plangebiet und die Gebäude im angrenzenden Siedlungsbereich sind 
generell geeignet, gebäudebewohnenden Tierarten eine Quartiermöglichkeit zu bieten. 
Während der Ortsbegehung konnten keine aktuellen oder ehemaligen Niststätten von 
planungsrelevanten Vogelarten festgestellt werden.  

Horst- oder Koloniebäume wurden bei der Ortsbegehung nicht nachgewiesen. Die Ge-
hölze im Plangebiet und der unmittelbaren Umgebung wiesen keine ehemalige oder 
aktuelle Nutzung als Niststätte auf. Sie können jedoch eine Funktion als nichtessenzi-
elle (Teil-)Nahrungshabitate sowie Ruhestätten und Versteckplätze sowie als Leitlinie 
für an Strukturen jagenden Fledermausarten übernehmen. Auch eine potenzielle Funk-
tion der vorhandenen Gehölze als Brut- bzw. Fortpflanzungshabitat für Vogelarten ist 
nicht gänzlich auszuschließen. Die Bäume innerhalb des Plangebiets wiesen keine auf-
fälligen Höhlungen, Stammrisse oder abstehende Rinde auf, so dass eine Eignung als 
Brutstätte für Vögel nicht angenommen wird. Eine Quartierfunktion für Fledermäuse 
kann jedoch nicht sicher ausgeschlossen werden. 

Geschützte Bäume 

Gemäß §3 der Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Gütersloh gelten 
Bäume die die folgenden Kriterien erfüllen als geschützt: 

„(1) Geschützt sind Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 100 cm, gemes-

sen in einer Höhe von 100 cm über dem Erdboden (geschützte Bäume). Liegt der Kro-

nenansatz unter dieser Höhe, so ist der Stammumfang unmittelbar unter dem Kronen-

ansatz maßgebend. Mehrstämmige Bäume sind geschützt, wenn die Summe der 

Stammumfänge mindestens 150 cm beträgt. 

(2) Diese Satzung gilt für Bäume, die aufgrund von Festsetzungen eines Bebauungs-

planes zu erhalten sind, auch wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht vorlie-

gen, sowie für die nach dieser Satzung vorgenommenen Ersatzpflanzungen (§ 7). 

(3) Nicht unter diese Satzung fallen Pappeln und Erlen“ (STADT GÜTERSLOH 2008). 
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Abb. 16 Standort der gemäß Baumschutzsatzung geschützten Bäume im Bereich des Plangebie-
tes (schwarze Strichlinie, skizziert) auf Grundlage des Luftbildes.  

Im Bereich des Plangebiets befinden sich vier Bäume, die gemäß der Baumschutzsat-
zung geschützt sind. Es handelt sich um zwei Eichen an der Straße „Am Parkbad“, die 
einen Stammumfang (gemessen 100 cm über dem Erdboden) von 265 cm und 275 cm 
bei einem Kronendurchmesser von ca. 10 m und ca. 15–20 m aufweisen, sowie zwei 
Birken an der nördlichen Grenze des Plangebiets mit Stammumfängen von 190 cm 
und 215 cm und Kronentraufen von ca. 10 m und ca. 12–15 m. 

Gemäß §4 der Baumschutzsatzung „ist es verboten, geschützte Bäume zu entfernen, 

zu zerstören, zu schädigen oder ihren Aufbau wesentlich zu verändern. Eine wesentli-

che Veränderung des Aufbaus liegt vor, wenn an geschützten Bäumen Eingriffe vorge-

nommen werden, die auf das charakteristische Aussehen erheblich einwirken oder das 

weitere Wachstum beeinträchtigen.“ 

Ausnahmen oder Befreiungen von den Verboten des § 4 sind bei der Stadt Gütersloh 
schriftlich zu beantragen (STADT GÜTERSLOH 2008). 
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6.2.2 Auswertung von Hinweisen auf planungsrelevante Arten in Infor-

mationen zu Schutzgebieten und schutzwürdigen Bereichen 

Für die Aussagen zu Schutzgebieten und besonders geschützten Bereichen werden 
die Naturschutzinformationen des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz des Landes Nordrhein-Westfalen (LANUV 2021A) herangezogen. 

Dabei wird ein Untersuchungsgebiet von 300 m um den Vorhabensbereich betrachtet 
(MULNV 2017). 

In der relevanten Umgebung des Plangebiets befinden sich ein Landschaftsschutzge-
biet, eine Biotopkatasterfläche und zwei Biotopverbundflächen. 

Natura 2000-Gebiete 

Für bestimmte Lebensraumtypen und Arten, für deren Fortbestand nur in Europa 
Sorge getragen werden kann, müssen gemäß der sog. FFH-Richtlinie der EU „Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung“ ausgewiesen werden, um eine langfristig gute 
Überlebenssituation für diese Arten und Lebensräume zu gewährleisten. Diese FFH-
Gebiete und die Vogelschutzgebiete, die gemäß der Vogelschutzrichtlinie der EU für 
europäische Vogelarten auszuweisen sind, werden zusammengefasst als Natura 2000-
Gebiete bezeichnet. 

Im des Untersuchungsgebietes befinden sich weder FFH-Gebiete noch Vogelschutzge-
biete. 

Landschaftsschutzgebiet 

Ein Landschaftsschutzgebiet ist nach § 26 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) eine 
Gebietsschutzkategorie des Naturschutzrechts. Gegenüber Naturschutzgebieten zielen 
Schutzgebiete des Landschaftsschutzes auf das allgemeine Erscheinungsbild der 
Landschaft, sind oft großflächiger, Auflagen und Nutzungseinschränkungen hingegen 
meist geringer. Verboten sind insbesondere alle Handlungen, die den „Charakter“ des 
Gebiets verändern.  

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes. Das 
„LSG-Gütersloh“ (LSG-3914-001) beginnt ca. 10 m nordwestlich des Plangebiets. Es 
werden keine Hinweise zum Vorkommen planungsrelevanter Arten gegeben. 

Eine Beeinträchtigung des Landschaftsschutzgebietes durch die geplante Neuaufstel-
lung des Bebauungsplans wird nicht erwartet. 
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Abb. 17 Lage des Landschaftsschutzgebiets und der Biotopkatasterfläche im Untersuchungsge-
biet (schwarze Strichlinie = 300 m) um das Plangebiet (rote Linie). 

Biotopkatasterflächen 

Das Biotopkataster Nordrhein-Westfalens ist eine Datensammlung über Lebensräume 
für wildlebende Tiere und Pflanzen, die für den Arten- und Biotopschutz eine beson-
dere Wertigkeit besitzen. Die Gebiete werden nach wissenschaftlichen Kriterien ausge-
wählt, in Karten erfasst und im Gelände überprüft sowie dokumentiert.  

Die Biotopkatasterfläche „Freiraumkomplex Sundern in Gütersloh“ (BK-4116-0012) 
liegt ca. 250 m südöstlich des Plangebiets. Ein Vorkommen planungsrelevanter Arten 
wird nicht angegeben. 

Eine Beeinträchtigung der Biotopkatasterflächen durch die geplante Neuaufstellung 
des Bebauungsplans wird nicht erwartet. 

Biotopverbundflächen 

Nach § 21 BNatSchG dient der Biotopverbund der dauerhaften Sicherung der Populati-
onen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten, Biotope und 
Lebensgemeinschaften sowie der Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung 
funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen.  
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Abb. 18 Lage der Biotopverbundflächen im Untersuchungsgebiet (schwarze Strichlinie = 300 m) 
um das Plangebiet (rote Linie). 

Das Plangebiet grenzt im Süden an die Biotopverbundfläche „Dalke im Bereich Güters-
loh“ (VB-DT-GT-4015-0043). Es werden Hinweise zum Vorkommen des Braunen 
Langohrs, des Kiebitz und des Eisvogels angegeben. Eine weitere Biotopverbundflä-
che befindet sich ca. 460 m östlich des Plangebiets. Für die Fläche „Grünlandgeprägte 
Kulturlandschaft Gütersloh Sundern“ (VB-DT-GT-4116-0009) werden Vorkommen der 
planungsrelevanten Vogelarten Steinkauz, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe und Kiebitz 
genannt. 

Eine Beeinträchtigung der Biotopverbundflächen durch die geplante Neuaufstellung 
des Bebauungsplans wird nicht erwartet. 

6.2.3 Auswertung der Landschaftsinformationssammlung „LINFOS“ 

Die Landschafts- und Informationssammlung des Landesamtes für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz (LANUV 2021C) weist für das Untersuchungsgebiet einen Winter-
schlafplatz des Kormorans (FT-4116-1293-2015) mit bis zu 15 Tieren ca. 110 m östlich 
des Plangebiets südlich der Dalke aus. Im Bereich einer landwirtschaftlichen Hofstelle 
ca. 230 m südlich wird für das Jahr 2011 ein Brutverdacht des Steinkauzes (FT-4116-
1285-2015) angegeben. Südwestlich des Plangebiets, in Entfernungen zwischen 
140 und 250 m, sind zudem vier Sichtungen des Kiebitzes, ebenfalls mit Brutverdacht 
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für das Jahr 2010 (FT-4116-1287-2015) und das Jahr 2013 (FT-4116-1284-2015,  
FT-4116-1289-2015, FT-4116-1290-2015) aufgeführt. 

 

Abb. 19 Hinweise auf planungsrelevante Arten in der Umgebung des Plangebiets (rote Strichlinie, 
skizziert) (LANUV 2021C). 

6.2.4 Auswertung des Fachinformationssystems „Geschützte Arten in 
Nordrhein-Westfalen“ (FIS) 

Das Plangebiet befindet sich im Bereich des Messtischblattes 4116 „Rietberg“ (Qua-
drant 1). Für dieses Messtischblatt wurde im Fachinformationssystem „Geschützte Ar-
ten in Nordrhein-Westfalen“ (FIS) eine Abfrage der planungsrelevanten Arten für die im 
Untersuchungsgebiet anzutreffenden unmittelbar und mittelbar betroffenen Lebens-
raumtypen durchgeführt (LANUV 2021B).  

• Fließgewässer 

• Gärten, Parkanlagen, Siedlungsbrachen 

• Gebäude  

• Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken 

• Säume und Hochstaudenfluren 
 

Für die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Lebensräume werden im FIS 43 Arten 
(5 Säugetiere, 37 Vogelarten und ein Reptil) für das Messtischblatt 4116 „Rietberg“, 
Quadrant 1 als planungsrelevant genannt. Planungsrelevante Pflanzenarten werden 
nicht benannt (LANUV 2021B). 
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Tab. 3 Planungsrelevante Arten für das Messtischblatt 4116 „Rietberg“ (Quadrant 1) (LANUV 2021B) für die ausgewählten Lebensraumtypen. Unmittelbar 
betroffene Lebensraumtypen sind blau hinterlegt. 

Art Status 

Erhal-
tungs- 
zustand in 
NRW 
(ATL) 

Fließgewässer 
Gärten, Parkanla-
gen, Siedlungs-
brachen 

Gebäude 

Kleingehölze, 
Bäume, 
Gebüsche, 
Hecken 

Säume, Hoch-
staudenfluren 

Säugetiere 

Braunes Langohr N G  Na FoRu FoRu, Na Na 

Breitflügelfledermaus N U- (Na) Na FoRu! Na  

Fransenfledermaus N G Na (Na) FoRu Na (Na) 

Rauhautfledermaus N G Na  FoRu   

Zwergfledermaus N G (Na) Na FoRu! Na  

Vögel 

Baumfalke N/B U Na   (FoRu) (Na) 

Baumpieper N/B U    FoRu (FoRu) 

Bluthänfling N/B unbek.  (FoRu), (Na)  FoRu Na 

Eisvogel N/B G FoRu! (Na)    

Feldschwirl N/B U (FoRu)   FoRu FoRu 

Feldsperling N/B U  Na FoRu (Na) Na 

Fischadler N/R+W G Na     

Gartenrotschwanz N/B U  FoRu FoRu FoRu (Na) 

Girlitz N/B unbek.  FoRu!, Na   Na 

Habicht N/B G-  Na  (FoRu), Na  

Kleinspecht N/B U  Na  Na  

Kuckuck N/B U-  (Na)  Na  

Löffelente N/R+W S Ru     

Mäusebussard N/B G    (FoRu) (Na) 

Mehlschwalbe N/B U (Na) Na FoRu!  (Na) 
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Art Status 

Erhal-
tungs- 
zustand in 
NRW 
(ATL) 

Fließgewässer 
Gärten, Parkanla-
gen, Siedlungs-
brachen 

Gebäude 

Kleingehölze, 
Bäume, 
Gebüsche, 
Hecken 

Säume, Hoch-
staudenfluren 

Nachtigall N/B G (FoRu) FoRu  FoRu! FoRu 

Neuntöter N/B U    FoRu! Na 

Rauchschwalbe N/B U (Na) Na FoRu! (Na) (Na) 

Rebhuhn N/B S  (FoRu)   FoRu! 

Saatgans N/R+W G (Ru)     

Schleiereule N/B G  Na FoRu! Na Na 

Schwarzspecht N/B G    (Na) Na 

Silberreiher N/R+W G Ru     

Sperber N/B G  Na  (FoRu), Na Na 

Star N/B unbek.  Na FoRu  Na 

Steinkauz N/B G-  (FoRu) FoRu! (FoRu) Na 

Teichrohrsänger N/B G FoRu     

Turmfalke N/B G  Na FoRu! (FoRu) Na 

Turteltaube N/B S  (Na)  FoRu (Na) 

Wachtel N/B U     FoRu! 

Waldkauz N/B G  Na FoRu! Na Na 

Waldohreule N/B U  Na  Na (Na) 

Waldschnepfe N/B G    (FoRu)  

Waldwasserläufer N/R+W G Ru, Na     

Wespenbussard N/B U    Na Na 

Zwergsäger N/R+W G Ru!     

Zwergtaucher N/B G FoRu     
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Art Status 

Erhal-
tungs- 
zustand in 
NRW 
(ATL) 

Fließgewässer 
Gärten, Parkanla-
gen, Siedlungs-
brachen 

Gebäude 

Kleingehölze, 
Bäume, 
Gebüsche, 
Hecken 

Säume, Hoch-
staudenfluren 

Reptilien 

Zauneidechse N G  (FoRu) (FoRu) (FoRu) FoRu 
 

Legende: 

Status: N = Nachweis ab 2000 vorhanden, N/B = Nachweis „Brutvorkommen“ ab 2000 vorhanden, N/R+W = Nachweis „Rast/Wintervorkommen“ ab 2000 vorhanden 
Erhaltungszustand: G = günstig, U = ungünstig/unzureichend, S = ungünstig/schlecht, unbek. = unbekannt, + = sich verbessernd, - = sich verschlechternd.  
Lebensstätten: FoRu = Fortpflanzungs- und Ruhestätte, Ru = Ruhestätte, Na = Nahrungshabitat, Pfl = Pflanzenstandort, ( ) = potenzielles Vorkommen im Lebensraum,  
! = Hauptvorkommen im Lebensraum 
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6.3 Konfliktanalyse und Ermittlung von Konfliktarten 

6.3.1 Häufige und ungefährdete Tierarten 

Entsprechend des geltenden Rechts unterliegen alle europäischen Vogelarten den Ar-
tenschutzbestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG. Damit ist auch die vorhabenspe-
zifische Erfüllung der Verbotstatbestände gegenüber häufigen und verbreiteten Vogel-
arten (sogenannten „Allerweltsarten“ wie Amsel, Buchfink und Kohlmeise) zu prüfen. 
Bei den häufigen und ungefährdeten Arten kann im Regelfall davon ausgegangen wer-
den, dass wegen ihrer Anpassungsfähigkeit und des günstigen Erhaltungszustandes 
bei vorhabenbedingten Beeinträchtigungen nicht gegen die Zugriffsverbote verstoßen 
wird. Gemäß Nr. 6 des Gesetzes zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes tritt 
eine Verletzung des Schädigungsverbotes der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 
Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) nicht ein, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 
erfüllt wird. Das Tötungs- und Verletzungsverbot wird nicht ausgelöst, sofern sich das 
Risiko der Tötung oder Verletzung durch den Eingriff nicht signifikant erhöht und diese 
Beeinträchtigungen trotz Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaß-
nahmen nicht vermieden werden kann.  

Durch die folgende Schutzmaßnahme wird sichergestellt, dass keine artenschutzrecht-
lichen Verbotstatbestände im Hinblick auf häufige und verbreitete Vogelarten ausgelöst 
werden. Das Eintreten unvermeidbarer Beeinträchtigungen wird durch die Einhaltung 
der folgenden Vermeidungsmaßnahmen sichergestellt:  

• Zur Vermeidung der Verbotstatbestände ist eine Begrenzung der Inanspruch-

nahme von Vegetationsbeständen auf Zeiten außerhalb der Brutzeit (1. März 

bis 30. September) notwendig. Räumungsmaßnahmen sämtlicher Vegetations-

flächen sind dementsprechend nur zwischen dem 1. Oktober und dem 28. Feb-

ruar durchzuführen. Im Falle nicht vermeidbarer Flächenbeanspruchungen au-

ßerhalb dieses Zeitraumes ist durch eine umweltfachliche Baubegleitung si-

cherzustellen, dass bei der Entfernung von Vegetationsbeständen oder des 

Oberbodens die Flächen frei von einer Quartiernutzung durch Vögel sind. 

• Die Aktivitäten der Baumaßnahmen (Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten etc.) 

sind auf vorhandene befestigte Flächen oder zukünftig als Lagerfläche genutzte 

Bereiche zu beschränken. Damit wird sichergestellt, dass zu erhaltende Ge-

hölz- und Vegetationsbestände der näheren Umgebung vor Beeinträchtigung 

geschützt sind und auch weiterhin eine Funktion als Lebensraum übernehmen 

können. 

Das Vorhaben entspricht dem Regelfall, so dass von einer vertiefenden Betrachtung 
der häufigen und verbreiteten Vogelarten im Rahmen der Konfliktanalyse abgesehen 
werden kann. 
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6.3.2 Planungsrelevante Arten 

Infolge der Habitatansprüche der Arten, der im Änderungsbereich des Bebauungspla-
nes vorkommenden Biotopstrukturen und der dargestellten Wirkfaktoren kann ein po-
tenzielles Vorkommen bzw. eine potenzielle vorhabenbedingte Betroffenheit für einige 
der im Rahmen der Datenrecherche ermittelten Arten im Vorfeld ausgeschlossen wer-
den.  

Da nichtessenzielle Nahrungsflächen nicht zu den Schutzobjekten des § 44 Abs. 1 
BNatSchG gehören, ist eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit für Arten, wel-
che das Untersuchungsgebiet als nichtessenzielles Nahrungshabitat nutzen, nicht ge-
geben.  

Hinweise auf planungsrelevante Arten in Schutzgebieten und schutzwürdigen 

Bereichen 

In den Beschreibungen der Schutzgebiete und schutzwürdigen Bereiche in der Umge-
bung des Plangebiets gibt es zusätzliche Hinweise auf das Vorkommen des Kiebitzes, 
der aufgrund der Auswahl der Lebensraumtypen in der Messtischblattabfrage nicht auf-
geführt wird. 

Auswertung der Landschaftsinformationssammlung „LINFOS“ 

Die Landschafts- und Informationssammlung des Landesamtes für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz (LANUV 2021c) weist für das Untersuchungsgebiet einen Winter-
schlafplatz des Kormorans, eine Sichtung des Steinkauzes und vier Sichtungen des 
Kiebitzes aus. 

Fachinformationssystem „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ 

Für den 1. Quadranten des Messtischblattes 4116 „Rietberg“ werden vom FIS für die 
im Untersuchungsgebiet vorkommenden Lebensräume insgesamt 43 Arten als pla-
nungsrelevant genannt (5 Säugetierarten,37 Vogelarten und ein Reptil). Planungsrele-
vante Pflanzenarten werden nicht aufgeführt (LANUV 2021B). 

Für diese 43 Arten kann, unter Berücksichtigung der Bestandssituation und der aufge-
führten Wirkfaktoren, eine Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG durch die Pla-
nung ausgeschlossen werden, wenn sie  

• ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten außerhalb der beanspruchten Lebens-
raumtypen finden oder 

• den beanspruchten Bereich ausschließlich als Nahrungshabitat nutzen.  

Somit verbleiben für den 1. Quadranten des Messtischblatts 4116 „Rietberg“ noch 5 
Säugetiere, 22 Vogelarten und ein Reptil und zudem zwei weitere Vogelarten, die in 
der Landschaftsinformationssammlung aufgeführt wurden, die im Weiteren näher be-
trachtet werden.  
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In der folgenden Tabelle werden die im Rahmen der Datenrecherche ermittelten Arten 
dargestellt, für welche eine mögliche Betroffenheit durch das Vorhaben nicht ausge-
schlossen werden kann (Stufe I). Für die im weiteren Verlauf ermittelten Konfliktarten 
wird bei Bedarf eine Art-für-Art-Betrachtung (Stufe II) durchgeführt. 
 

Tab. 4 Auflistung der im Untersuchungsgebiet dokumentierten planungsrelevanten Arten und 
Darstellung der Konfliktarten. 

Art 

Daten-
quelle/ 
Status 

relevante  
Wirkfaktoren 

Erfüllung  
Verbotstatbestand 
BNatSchG  
§ 44 Abs. 1 möglich 

Konflikt-
art 

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 

Säugetiere 

Braunes Langohr 
FIS: N 
LANUV: N 

Töten oder Verletzen 
 

Verlust von potenziellen 
Quartierstandorten 

x  x ggf. 

Breitflügelfleder-
maus 

FIS: N 

Töten oder Verletzen 
 

Verlust von potenziellen 
Quartierstandorten 

x  x ggf. 

Fransenfledermaus FIS: N 

Töten oder Verletzen 
 

Verlust von potenziellen 
Quartierstandorten 

x  x ggf. 

Rauhautfleder-
maus 

FIS: N 

Töten oder Verletzen 
 

Verlust von potenziellen 
Quartierstandorten 

x  x ggf. 

Zwergfledermaus FIS: N 

Töten oder Verletzen 
 

Verlust von potenziellen 
Quartierstandorten 

x  x ggf. 

Vögel 

Baumfalke FIS: N/B keine    nein 

Baumpieper FIS: N/B keine    nein 

Bluthänfling FIS: N/B keine    nein 

Feldschwirl FIS: N/B keine    nein 

Feldsperling FIS: N/B keine    nein 

Gartenrotschwanz FIS: N/B keine    nein 

Girlitz FIS: N/B keine    nein 

Habicht FIS: N/B keine    nein 

Kiebitz 
LANUV: N 
LINFOS: N 

keine    nein 

Kormoran LINFOS: W keine    nein 

Mäusebussard FIS: N/B keine    nein 

Mehlschwalbe 
FIS: N/B 
LANUV: N 

keine    nein 

Nachtigall FIS: N/B keine    nein 

Neuntöter FIS: N/B keine    nein 

Rauchschwalbe 
FIS: N/B 
LANUV: N 

keine    nein 



Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 47/1 „Am Parkbad“ der Stadt Gütersloh 

Stufe I – Vorprüfung des Artenspektrums 

27 
 

Art 

Daten-
quelle/ 
Status 

relevante  
Wirkfaktoren 

Erfüllung  
Verbotstatbestand 
BNatSchG  
§ 44 Abs. 1 möglich 

Konflikt-
art 

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 

Rebhuhn FIS: N/B keine    nein 

Schleiereule FIS: N/B keine    nein 

Sperber FIS: N/B keine    nein 

Star FIS: N/B keine    nein 

Steinkauz 
FIS: N/B  
LANUV: N 
LINFOS: W 

keine    nein 

Turmfalke FIS: N/B keine    nein 

Turteltaube FIS: N/B keine    nein 

Waldkauz FIS: N/B keine    nein 

Waldschnepfe FIS: N/B keine    nein 

Reptilien 

Zauneidechse FIS: N keine    nein 

 
Erläuterungen Datenquelle/Status: 
Datenquelle:  FIS = Fachinformationssystem, 

LANUV = Hinweise aus Schutzgebieten/schutzwürdigen Bereichen 
LINFOS = Landschaftsinformationssammlung 

Status:   N = Nachweis nach 2000 vorhanden, 
B = brütend, R = rastend, REV = Revier, D = auf dem Durchzug, W = Wintergast,  
NF = Nahrungsfläche 
 

6.3.3 Zusammenfassende Betrachtung der Nichtkonfliktarten 

Vögel 

Horst- und Koloniebrüter 

Baumfalken besiedeln halboffene, strukturreiche Kulturlandschaften mit Feuchtwie-
sen, Mooren, Heiden sowie Gewässern. Die Jagdgebiete können bis zu 5 km von den 
Brutplätzen entfernt liegen. Diese befinden sich meist in lichten Altholzbeständen in 
Feldgehölzen, Baumreihen oder an Waldrändern. Als Horststandort werden alte Krä-
hennester genutzt. 

Als Lebensraum bevorzugt der Habicht Kulturlandschaften mit einem Wechsel von ge-
schlossenen Waldgebieten, Waldinseln und Feldgehölzen. Als Bruthabitate können 
Waldinseln ab einer Größe von 1 bis 2 ha genutzt werden. 

Der Mäusebussard besiedelt nahezu alle Lebensräume der Kulturlandschaft, sofern 
geeignete Baumbestände als Brutplatz vorhanden sind. Bevorzugt werden Randberei-
che von Waldgebieten, Feldgehölze sowie Baumgruppen und Einzelbäume, in denen 
der Horst in 10 bis 20 m Höhe angelegt wird. 

Sperber leben in abwechslungsreichen, gehölzreichen Kulturlandschaften mit einem 
ausreichenden Nahrungsangebot an Kleinvögeln. Bevorzugt werden halboffene Park-
landschaften mit kleinen Waldinseln, Feldgehölzen und Gebüschen. Reine Laubwälder 
werden kaum besiedelt. Im Siedlungsbereich kommt er auch in mit Fichten bestande-
nen Parkanlagen und Friedhöfen vor. 
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Während der Ortsbegehung konnten im Änderungsbereich und der unmittelbaren Um-
gebung keine Horst- oder Koloniebäume festgestellt werden. Eine artenschutzrechtli-
che Betroffenheit der genannten Arten gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG wird daher nicht 
erwartet. 

Wald-, Gehölz- und Gebüschbrüter  

Der Baumpieper besiedelt lichte Wälder, Windbruch- und Waldbrandflächen, Lichtun-
gen, Brachen, sonnige Waldränder, Heide- und Hochmoorflächen, Schonungen, Auf-
forstungen und Kahlschläge. Grundvoraussetzung für eine Besiedlung sind hohe Sing-
warten, eine reich strukturierte Krautschicht und eine geringe Deckung der Strauch-
schicht. 

Der Bluthänfling bevorzugt als typische Vogelart ländlicher Gebiete, offene mit He-
cken, Sträuchern oder jungen Koniferen bewachsene Flächen mit einer samentragen-
den Krautschicht. In Siedlungsbereichen kommt er in Gärten, Parkanlagen und auf 
Friedhöfen vor. Der bevorzugte Neststandort befindet sich in dichten Büschen und He-
cken.  

Der Girlitz bevorzugt ein trockenes und warmes Klima, welches in NRW nur regional, 
bzw. in bestimmten Habitaten zu finden ist. Daher sind Städte als Lebensraum für 
diese Vogelart von besonderer Bedeutung, da in ihnen zu jeder Jahreszeit ein mildes 
und trockeneres Mikroklima herrscht als in ländlichen Gebieten. Dort bewohnt er Fried-
höfe, Parks und Kleingartenanlagen. Nester werden bevorzugt in Nadelbäumen ge-
baut. 

Die Nachtigall besiedelt gebüschreiche Ränder von Laub- und Mischwäldern, Feldge-
hölze, Gebüsche, Hecken sowie naturnahe Parkanlagen und Dämme. Dabei sucht sie 
die Nähe zu Gewässern, Feuchtgebieten oder Auen. Eine ausgeprägte Krautschicht ist 
vor allem für die Nestanlage wichtig, welche in Bodennähe in dichtem Gestrüpp erfolgt. 

Neuntöter bewohnen extensiv genutzte, halboffene Kulturlandschaften mit aufgelo-
ckertem Gebüschbestand, Einzelbäumen sowie insektenreichen Ruderal- und Saum-
strukturen. Besiedelt werden Heckenlandschaften mit Wiesen und Weiden, trockene 
Magerrasen, gebüschreiche Feuchtgebiete sowie größere Windwurfflächen in Waldge-
bieten. 

Als ursprünglicher Bewohner von Steppen und Waldsteppen bevorzugt die Turtel-

taube offene bis halboffene Parklandschaften mit einem Wechsel aus Agrarflächen 
und Gehölzen. Die Brutplätze liegen meist in Feldgehölzen, baumreichen Hecken und 
Gebüschen, an gebüschreichen Waldrändern oder in lichten Laub- und Mischwäldern. 
Zur Nahrungsaufnahme werden Ackerflächen, Grünländer und schütter bewachsene 
Ackerbrachen aufgesucht. Im Siedlungsbereich kommt die Turteltaube eher selten vor, 
dann werden verwilderte Gärten, größere Obstgärten, Parkanlagen oder Friedhöfe be-
siedelt. 

Die Waldschnepfe lebt bevorzugt in größeren, nicht zu dichten Laub- und Mischwäl-
dern mit einer gut entwickelten Strauch- und Krautschicht sowie einer weichen,  
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stocherfähigen Humusschicht. Bevorzugt werden feuchte Birken- und Erlenbrüche; 
dicht geschlossene Gehölzbestände und Fichtenwälder werden hingegen gemieden. 

Die verwilderte Gartenfläche und die Hausgärten in der unmittelbaren Umgebung kön-
nen ggf. eine Lebensraumfunktion für den Bluthänfling und den Girlitz übernehmen. Da 
es sich bei der Plangebietsfläche um eine vergleichsweise kleine Fläche handelt und in 
der Umgebung in ausreichendem Umfang gleichwertige Strukturen vorhanden sind, 
wird eine artenschutzrechtliche Betroffenheit unter Einhaltung der genannten Vermei-
dungsmaßnahmen (vgl. Kapitel 6.3.1) jedoch nicht erwartet. 

Aufgrund des Mangels an geeigneten Strukturen und der Ortsrandlage wird eine Eig-
nung des Plangebiets als Brutstandort für die weiteren genannten Wald- und Gebüsch-
brüter nicht erwartet. Eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit gemäß § 44 
Abs. 1 BNatSchG ist daher nicht zu erwarten. 

Höhlenbrüter 

Der Feldsperling besiedelt die halboffene Agrarlandschaft mit einem hohen Grünlan-
danteil, Obstwiesen, Feldgehölzen und Waldrändern. Darüber hinaus kommt er in den 
Randbereichen ländlicher Siedlungen vor, wo er in Obst- und Gemüsegärten oder 
Parkanlagen lebt. Er ist dabei jedoch sehr stark an Offenlandschaften mit landwirt-
schaftlicher Nutzung gebunden. 

Früher kam der Gartenrotschwanz häufig in reich strukturierten Dorflandschaften mit 
alten Obstwiesen und -weiden sowie in Feldgehölzen, Alleen, Auengehölzen und lich-
ten, alten Mischwäldern vor. Mittlerweile konzentrieren sich die Vorkommen in Nord-
rhein-Westfalen auf die Randbereiche von größeren Heidelandschaften und auf san-
dige Kiefernwälder. 

Der Star hat Vorkommen in einer Vielzahl von Lebensräumen. Als Höhlenbrüter benö-
tigt er Gebiete mit einem ausreichenden Angebot an Brutplätzen (z. B. ausgefaulte Ast-
löcher, Buntspechthöhlen) und angrenzenden offenen Flächen zur Nahrungssuche. Ur-
sprünglich ist die Art wohl ein Charaktervogel der mit Huftieren beweideten, halboffe-
nen Landschaften und feuchten Grasländer gewesen. 

Der Lebensraum des Steinkauzes ist die offene, grünlandreiche Kulturlandschaft mit 
einem guten Höhlenangebot. Zur Jagd werden bevorzugt kurzrasige Viehweiden sowie 
Streuobstgärten bevorzugt. Von entscheidender Bedeutung für die Bodenjagd ist eine 
niedrige Vegetation mit einem ausreichenden Nahrungsangebot. 

Der Waldkauz bewohnt die strukturreiche Kulturlandschaft mit einem ausreichenden 
Nahrungsangebot und gilt als ausgesprochen reviertreu. Der Waldkauz kommt in Nord-
rhein-Westfalen ganzjährig als häufiger Standvogel vor. Besiedelt werden lichte und lü-
ckige Altholzbestände in Laub- und Mischwäldern, Parkanlagen, Gärten oder Friedhö-
fen, die ein gutes Angebot an Höhlen bereithalten. Darüber hinaus werden auch Dach-
böden und Kirchtürme bewohnt. 

Die Bäume innerhalb des Plangebiets wiesen keine auffälligen Höhlungen oder 
Stammrisse auf, so dass eine Eignung als Brutstätte für Vögel nicht angenommen wird.  

  



Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 47/1 „Am Parkbad“ der Stadt Gütersloh 

Stufe I – Vorprüfung des Artenspektrums 

30 
 

Aufgrund dessen sowie der oben genannten Lebensraumansprüche wird ein Vorkom-
men der genannten Höhlenbrüter im Bereich des Plangebiets nicht erwartet. Eine ar-
tenschutzrechtliche Betroffenheit der genannten Arten gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG 
wird daher ausgeschlossen. 

Gebäudebrüter 

Die Mehlschwalbe lebt als Kulturfolger in menschlichen Siedlungsbereichen. Als Kolo-
niebrüter bevorzugt sie frei stehende, große und mehrstöckige Einzelgebäude in Dör-
fern und Städten. Die Lehmnester werden an den Außenwänden der Gebäude an der 
Dachunterkante, in Giebel-, Balkon- und Fensternischen oder unter Mauervorsprüngen 
angebracht. Bestehende Kolonien werden oft über viele Jahre besiedelt, wobei Altnes-
ter bevorzugt angenommen werden. 

Die Rauchschwalbe kann als Charakterart für eine extensiv genutzte, bäuerliche Kul-
turlandschaft angesehen werden. Die Besiedlungsdichte wird mit zunehmender Ver-
städterung der Siedlungsbereiche geringer. In typischen Großstadtlandschaften fehlt 
sie. Die Nester werden in Gebäuden mit Einflugmöglichkeiten (z. B. Viehställe, Scheu-
nen, Hofgebäude) aus Lehm und Pflanzenteilen gebaut. Altnester aus den Vorjahren 
werden nach Ausbessern wieder angenommen. 

Die Schleiereule lebt als Kulturfolger in halboffenen Landschaften, die in engem Kon-
takt zu menschlichen Siedlungsbereichen stehen. Als Jagdgebiete werden Viehweiden, 
Wiesen und Äcker, Randbereiche von Wegen, Straßen, Gräben sowie Brachen aufge-
sucht. Als Nistplatz und Tagesruhesitz werden störungsarme, dunkle, geräumige Ni-
schen in Gebäuden genutzt, die einen freien An- und Abflug gewähren (z. B. Dachbö-
den, Scheunen, Taubenschläge, Kirchtürme). 

Der Turmfalke kommt in offenen strukturreichen Kulturlandschaften, oft in der Nähe 
menschlicher Siedlungen vor. Selbst in großen Städten fehlt er nicht, dagegen meidet 
er geschlossene Waldgebiete. Als Brutplätze werden Felsnischen und Halbhöhlen an 
natürlichen Felswänden, Steinbrüchen oder Gebäuden, aber auch alte Krähennester in 
Bäumen ausgewählt. 

Bei der Ortsbegehung am 16. April 2021 konnten an dem durch das Vorhaben betroffe-
nen Gebäude keine Nester der Mehlschwalbe oder Rauchschwalbe festgestellt wer-
den. Das Gebäude ist ebenfalls nicht als Nistplatz oder Tagesruhesitz für die Schleier-
eule oder als Nistmöglichkeit für den Turmfalken geeignet. Daher ist eine artenschutz-
rechtliche Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 NatSchG für die gebäudebewohnenden Ar-
ten nicht zu erwarten 

Offenlandarten 

Aufgrund des Fehlens von gebüschreichen, feuchten Extensivgrünländern, größeren 
Waldlichtungen, grasreichen Heidegebieten und Verlandungszonen von Gewässern ist 
ein Vorkommen des Feldschwirls nicht zu erwarten.  

Der Kiebitz bewohnt offene Grünlandgebiete und bevorzugt feuchte, extensiv genutzte 
Wiesen und Weiden. Darüber hinaus besiedelt er seit den letzten Jahren verstärkt 
Ackerland. 
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Der Lebensraum des Rebhuhns ist die offene, gerne auch kleinräumig strukturierte 
Kulturlandschaft mit Ackerflächen, Brachen und Grünländern, wobei Acker- und Wie-
senränder, Feld- und Wegraine sowie unbefestigte Feldwege wesentliche Habitatbe-
standteile darstellen, da sie hier Nahrung sowie Magensteine zur Nahrungszerkleine-
rung finden. 

Das Plangebiet ist von Gehölzen und Gebäuden eingefasst und stellt sich nicht als of-
fene Fläche dar. Aufgrund der Kleinflächigkeit und der Nähe zu bestehender Bebauung 
wird eine Lebensraumeignung für störungsempfindliche Offenlandarten ausgeschlos-
sen. Eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG 
ist daher nicht zu erwarten. 

Rastende Arten / Durchzügler / Wintergäste 

In Nordrhein-Westfalen tritt der Kormoran als Brutvogel sowie als Durchzügler und 
Wintergast auf. Er kommt an großen Flüssen und größeren stehenden Gewässern vor. 

Aufgrund der inneren Ortslage kann dem Plangebiet keine essenzielle Funktion als Ru-
hestätte für den Kormoran zugesprochen werden. In der Umgebung von Gütersloh be-
finden sich zahlreiche, weitläufige Flächen, die besser geeignete Rastgebiete darstel-
len als die Plangebietsfläche. Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit gemäß § 44 
Abs. 1 BNatSchG für die genannten Arten wird daher nicht erwartet. 

Reptilien 

Zauneidechsen besiedeln reich strukturierte und offene Lebensräume. Geprägt wer-
den diese durch ein kleinräumiges Mosaik aus vegetationsfreien und grasigen Flächen 
im Wechsel mit Gehölzen, verbuschten Bereichen und krautigen Hochstaudenfluren. 
Zauneidechsen kommen vor allem in Heidegebieten, auf Halbtrocken- und Trockenra-
sen sowie an sonnenexponierten Waldrändern, Feldrainen und Böschungen vor. Se-
kundär werden auch vom Menschen geschaffene Lebensräume wie Eisenbahndämme, 
Straßenböschungen, Steinbrüche, Sand- und Kiesgruben oder Industriebrachen ge-
nutzt. Im Winter verstecken sich die Tiere in frostfreien Verstecken (z. B. Kleinsäuger-
baue, natürliche Hohlräume). Zauneidechsen überwintern zudem auch in selbst gegra-
benen Quartieren.  

Das Plangebiet stellt sich nicht als offener Lebensraum dar. Auf der Freifläche im Wes-
ten des Plangebiets befand sich bis vor Kurzem noch ein Gebäude. Auch in der Umge-
bung sind keine geeigneten Lebensraumstrukturen anzutreffen. Aufgrund der Kleinflä-
chigkeit des Plangebiets und der Lebensraumansprüche der Zauneidechse wird ein 
Vorkommen dieses Reptils und somit eine artenschutzrechtliche Betroffenheit gemäß 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG nicht erwartet. 

Besonders geschützte Pflanzenarten 

Im Plangebiet befinden sich vier Bäume, die gemäß der Baumschutzsatzung der Stadt 
Gütersloh als geschützte Bäume einzustufen sind (vgl. Kapitel 6.2.1). 

Besonders geschützte Pflanzenarten kommen im Untersuchungsgebiet nicht vor. Dem-
entsprechend ergibt sich keine Relevanz des § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG, wonach es 
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verboten ist, wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Ent-
wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen 
oder zu zerstören. 

6.4 Ergebnis der Stufe I und weitere Vorgehensweise 

Da im Zuge der Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 47/1 „Am Parkbad“ der Stadt 
Gütersloh der Abbruch eines Bestandsgebäudes erforderlich ist und ggf. auch Gehölze 
beansprucht werden, die eine Quartierfunktion für Fledermäuse aufweisen, kann eine 
artenschutzrechtliche Betroffenheit der Fledermausarten nicht sicher ausgeschlossen 
werden. Demnach ist eine vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände gemäß Stufe II 
durchzuführen. 
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7.0 Stufe II – Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 

Im Rahmen der Vorprüfung konnten artenschutzrechtlich relevante Beeinträchtigungen 
durch das Vorhaben für folgende Arten nicht ausgeschlossen werden: 

Fledermäuse 

• Braunes Langohr, Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, Rauhautfleder-
maus, Zwergfledermaus 

Wirkungsspezifische Betroffenheit 

Als Waldfledermaus bevorzugt das Braune Langohr unterholzreiche, mehrschichtige 
lichte Laub- und Nadelwälder mit einem größeren Bestand an Baumhöhlen. Als Jagd-
gebiete dienen außerdem Waldränder, gebüschreiche Wiesen, aber auch strukturrei-
che Gärten, Streuobstwiesen und Parkanlagen im Siedlungsbereich. Als Wochenstu-
ben werden neben Baumhöhlen und Nistkästen oftmals auch Quartiere in und an Ge-
bäuden (Dachböden, Spalten) bezogen. Die Männchen schlafen auch in Spaltenver-
stecken an Bäumen und Gebäuden. 

Die Breitflügelfledermaus ist eine typische Gebäudefledermaus, die vorwiegend im 
Siedlungs- und siedlungsnahen Bereich vorkommt. Die Jagdgebiete befinden sich be-
vorzugt in der offenen und halboffenen Landschaft über Grünlandflächen mit randli-
chen Gehölzstrukturen, Waldrändern oder Gewässern. Außerdem jagen die Tiere in 
Streuobstwiesen, Parks und Gärten sowie unter Straßenlaternen. Fortpflanzungsge-
sellschaften befinden sich an und in Spaltenverstecken oder Hohlräumen von Gebäu-
den (z. B. Fassadenverkleidungen, Zwischendecken, Dachböden, Dachpfannen). Ein-
zelne Männchen beziehen neben Gebäudequartieren auch Baumhöhlen, Nistkästen 
oder Holzstapel. Als Winterquartiere werden Spaltenverstecke an und in Gebäuden, 
Bäumen und Felsen sowie Stollen oder Höhlen aufgesucht. Dort halten sich die Tiere 
meist einzeln auf. 

Die Fransenfledermaus lebt in unterholzreichen Laubwäldern mit lückigem Baumbe-
stand. Als Jagdgebiete werden außerdem reich strukturierte, halboffene Parkland-
schaften mit Hecken, Baumgruppen, Grünland und Gewässern aufgesucht. 

Die Rauhautfledermaus gilt als typische Waldart, die in strukturreichen Landschaften 
mit einem hohen Wald- und Gewässeranteil vorkommt. Besiedelt werden Laub- und 
Kiefernwälder, wobei Auwaldgebiete in den Niederungen größerer Flüsse bevorzugt 
werden. Als Sommer- und Paarungsquartiere werden Spaltenverstecke an Bäumen 
bevorzugt, die meist im Wald oder an Waldrändern in Gewässernähe liegen. 

Zwergfledermäuse sind Gebäudefledermäuse, die in strukturreichen Landschaften, 
vor allem auch in Siedlungsbereichen als Kulturfolger vorkommen. Als Hauptjagdge-
biete dienen Gewässer, Kleingehölze sowie aufgelockerte Laub- und Mischwälder. Im 
Siedlungsbereich werden parkartige Gehölzbestände sowie Straßenlaternen aufge-
sucht. Als Sommerquartiere und Wochenstuben werden fast ausschließlich Spaltenver-
stecke an und in Gebäuden aufgesucht. Hierbei werden Hohlräume unter Dachpfan-
nen, Flachdächern, hinter Wandverkleidungen, in Mauerspalten oder auf Dachböden 
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aufgesucht. Baumquartiere sowie Nistkästen werden ebenfalls bewohnt. Auch als Win-
terquartiere werden oberirdische Spaltenverstecke in und an Gebäuden bezogen. 

Im Zuge der Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 47/1 „Am Parkbad“ ist der Ab-
bruch des Bestandsgebäudes erforderlich. Wenn Gebäudeabbrüche durchgeführt wer-
den, so ist eine potenzielle Betroffenheit von gebäudebewohnenden Fledermausarten 
gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG nicht sicher auszuschließen. 

Sollten die vier gemäß Baumschutzsatzung geschützten Bäume im Nordwesten des 
Plangebiets für das geplante Vorhaben entfernt werden, so ist eine potenzielle Betrof-
fenheit der genannten Fledermausarten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG 
ebenfalls nicht sicher auszuschließen. 

Vermeidungsmaßnahmen 
Vermeidung bzw. Reduzierung von baubedingten Beeinträchtigungen 

Eine vertiefende Prüfung einer potenziellen Quartiernutzung des Gebäudes wurde bei 
der Ortsbegehung nicht durchgeführt, da eine Untersuchung des Gebäudes metho-
disch erst kurz vor einem möglichen Gebäudeabbruch sinnvoll ist. Vor den Abbruchar-
beiten ist daher zeitnah, im Rahmen einer umweltfachlichen Baubegleitung, eine Inten-
sivkontrolle des zum Abbruch vorgesehenen Gebäudes auf eine Quartiernutzung durch 
Fledermausarten durchzuführen. Die weitere Vorgehensweise ergibt sich aus dem Er-
gebnis der Intensivkontrolle des Gebäudes. Bei einer vorhandenen Quartiernutzung 
des abzubrechenden Gebäudes ist die Schaffung von Ersatzquartieren in Form von 
Fledermauskästen erforderlich. 

Sollte der Erhalt der vier gemäß Baumschutzsatzung geschützten Bäume im Nordwes-
ten des Plangebiets nicht möglich sein, ist vor einer Inanspruchnahme eine Kontrolle 
bezüglich einer möglichen Quartiernutzung durch Fledermäuse erforderlich. 

Unmittelbar vor einer Inanspruchnahme der Bäume sollten diese auf Höhlungen, 
Stammrisse und abstehende Rinde untersucht werden, die eine Quartierfunktion über-
nehmen könnten, um eine Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG 
ausschließen zu können.  
Sollte diese Kontrolle Hinweise auf eine Quartiernutzung durch Fledermäuse liefern, 
sind ggf. Ersatzquartiere in Form von Fledermauskästen zu schaffen. Diese sind mög-
lichst an Bäumen in der Umgebung des Plangebiets anzubringen. Die Ersatzquartiere 
sollten nach Süden orientiert sein, jedoch dürfen sie nicht schutzlos der prallen Sonne 
ausgesetzt werden. Die optimale Montagehöhe liegt zwischen 3 und 5 m. Wichtig ist 
weiterhin, dass die Fledermäuse den Kasten frei anfliegen können. 
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8.0 Zusammenfassung 

Aufgrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerung besteht in der Stadt Gü-
tersloh eine steigende Nachfrage nach seniorengerechtem Wohnraum.  

Ziel der Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 47/1 „Am Parkbad“ ist es, auf der 
Grundlage eines optimierten und tragfähigen städtebaulichen Konzeptes die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für eine bedarfsorientierte Wohnbebauung schaffen. 

Im Zusammenhang mit dem Vorhaben ist im Rahmen einer Artenschutzprüfung zu un-
tersuchen, ob gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) eine unzulässige 
Betroffenheit von artenschutzrechtlich relevanten Arten eintreten kann. Der vorgelegte 
artenschutzrechtliche Fachbeitrag dient hierfür als fachliche Grundlage. 

Im Zusammenhang mit der Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 47/1 „Am Park-
bad“ der Stadt Gütersloh werden folgende Lebensraumtypen mittelbar und unmittelbar 
beansprucht: 

• Fließgewässer 

• Gärten, Parkanlagen, Siedlungsbrachen 

• Gebäude  

• Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken 

• Säume und Hochstaudenfluren 
 

Die Auswertung des Fachinformationssystems „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfa-
len“ für das für das Messtischblatt 4116 „Rietberg“, Quadrant 1 erbringt Hinweise auf 
das Vorkommen von 43 Arten (5 Säugetiere, 37 Vogelarten und ein Reptil), die als pla-
nungsrelevant eingestuft sind. Planungsrelevante Pflanzenarten werden nicht benannt. 

Im Zuge der Ortsbegehung am 16.04.2021 wurden die Strukturen im Plangebiet dahin-
gehend untersucht, ob sich diese als Lebensraum für artenschutzrechtlich relevante 
Tierarten eignen. Dabei wurde auf das Vorkommen von Tierarten aller relevanten Ar-
tengruppen geachtet.  

Es wird überprüft, ob planungsrelevante Arten hinsichtlich ihrer individuellen Lebens-
raumansprüche tatsächlich vorkommen bzw. vorkommen können und in welchem Um-
fang sie von dem geplanten Vorhaben betroffen sein könnten.  

Im Plangebiet befinden sich vier Bäume die gemäß der Baumschutzsatzung der Stadt 
Gütersloh als geschützte Bäume einzustufen sind. 

Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG der häufi-
gen und verbreiteten Vogelarten wird unter Berücksichtigung der nachstehenden Ver-
meidungsmaßnahmen ausgeschlossen: 

• Zur Vermeidung der Verbotstatbestände ist eine Begrenzung der Inanspruch-

nahme von Vegetationsbeständen auf Zeiten außerhalb der Brutzeit (1. März 

bis 30. September) notwendig. Räumungsmaßnahmen sämtlicher Vegetations-

flächen sind dementsprechend nur zwischen dem 1. Oktober und dem 28. Feb-

ruar durchzuführen. Im Falle nicht vermeidbarer Flächenbeanspruchungen  
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außerhalb dieses Zeitraumes ist durch eine umweltfachliche Baubegleitung si-

cherzustellen, dass bei der Entfernung von Vegetationsbeständen oder des 

Oberbodens die Flächen frei von einer Quartiernutzung durch Vögel sind. 

• Die Aktivitäten der Baumaßnahmen (Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten etc.) 

sind auf vorhandene befestigte Flächen oder zukünftig als Lagerfläche genutzte 

Bereiche zu beschränken. Damit wird sichergestellt, dass zu erhaltende Ge-

hölz- und Vegetationsbestände der näheren Umgebung vor Beeinträchtigung 

geschützt sind und auch weiterhin eine Funktion als Lebensraum übernehmen 

können. 

Im Rahmen der Konfliktanalyse (Stufe I) konnte eine Betroffenheit für Fledermäuse 
nicht vollständig ausgeschlossen werden. 

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG 
kann im Zusammenhang mit dem Vorhaben ausgeschlossen werden, wenn die folgen-
den Vermeidungsmaßnahmen durchgeführt werden: 
 

• Da eine Untersuchung des Gebäudes methodisch erst kurz vor einem mögli-
chen Gebäudeabbruch sinnvoll ist, sollte zeitnah vor den Abbrucharbeiten im 
Rahmen einer umweltfachlichen Baubegleitung eine Intensivkontrolle des zum 
Abbruch vorgesehenen Gebäudes auf eine Quartiernutzung durch Fledermaus-
arten durchgeführt werden. 

• Unmittelbar vor einer Inanspruchnahme der Bäume sollten diese auf Höhlun-
gen, Stammrisse und abstehende Rinde untersucht werden, die eine Quartier-
funktion übernehmen könnten, um eine Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 
und Nr. 3 BNatSchG ausschließen zu können.  
Sollte diese Kontrolle Hinweise auf eine Quartiernutzung durch Fledermäuse 
liefern, sind ggf. Ersatzquartiere in Form von Fledermauskästen zu schaffen 

Besonders geschützte Pflanzenarten kommen im Untersuchungsgebiet nicht vor. Dem-
entsprechend ergibt sich keine Relevanz des § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG, wonach es 
verboten ist, wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Ent-
wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen 
oder zu zerstören. 
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Ergebnis 

Die Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 47/1 „Am Parkbad“ der Stadt Gütersloh 
hat unter Einhaltung der genannten Vermeidungsmaßnahmen keine artenschutzrechtli-
chen Auswirkungen auf die genannten planungsrelevanten Arten. 

 

 

Warstein-Hirschberg, April 2021 

 

 

 

 

Bertram Mestermann 
Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt
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Protokoll einer Artenschutzprüfung (ASP) 

 – Gesamtprotokoll



Protokoll einer Artenschutzprüfung (ASP) – Gesamtprotokoll –  
 
A.)     Antragsteller (Angaben zum Plan/Vorhaben) 
 

Allgemeine Angaben  

 

 
 
 

Plan/Vorhaben (Bezeichnung):                                                                                                                           . 
 
 

Plan-/Vorhabenträger (Name):                                                   Antragstellung (Datum):                                     . 
 
 

 

 

 

Stufe I:    Vorprüfung (Artenspektrum/Wirkfaktoren) 
 

 

Ist es möglich, dass bei FFH-Anhang IV-Arten oder europäischen Vogelarten die 
Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei Umsetzung des Plans bzw. Realisierung 
des Vorhabens ausgelöst werden? 
g 

 

 
 ja 

 

 
 nein 

Stufe II:  Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 
               (unter Voraussetzung der unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“) beschriebenen Maßnahmen und Gründe) 

 
 

Nur wenn Frage in Stufe I „ja“:   

 Wird der Plan bzw. das Vorhaben gegen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG 
verstoßen (ggf. trotz Vermeidungsmaßnahmen inkl. vorgezogener Ausgleichs-
maßnahmen oder eines Risikomanagements)?  
G 

 
 ja 

 
 nein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arten, die nicht im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung einzeln geprüft wurden: 
Begründung: Bei den folgenden Arten liegt kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor (d.h. keine erhebliche Störung 
der lokalen Population, keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer Lebensstätten sowie keine unvermeidbaren Verletzungen 
oder Tötungen und kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko). Es handelt sich um Irrgäste bzw. um Allerweltsarten mit einem landesweit 
günstigen Erhaltungszustand und einer großen Anpassungsfähigkeit. Außerdem liegen keine ernst zu nehmende Hinweise auf einen 
nennenswerten Bestand der Arten im Bereich des Plans/Vorhabens vor, die eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung rechtfertigen würden.
 

 

Stufe III: Ausnahmeverfahren  
 

 

Nur wenn Frage in Stufe II „ja“:   

 1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen 
      Interesses gerechtfertigt? 

 

 ja 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?   ja  nein 
 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogel- 

       arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
g 

 

 ja 
 

 nein 

  
 
 
 
 
 

 

. 
 

Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 47/1 „Am Parkbad“ der Stadt Gütersloh

THE FLAG Service Frankfurt GmbH

Es besteht in der Stadt Gütersloh eine steigende Nachfrage nach seniorengerechtem Wohnraum.  
Ziel der Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 47/1 „Am Parkbad“ ist es, auf der Grundlage eines optimierten und tragfähigen 
städtebaulichen Konzeptes die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine bedarfsorientierte Wohnbebauung schaffen. Das 
Plangebiet liegt südöstlich der Innenstadt von Gütersloh, östlich der Straße „Am Parkbad“. Es existiert bereits ein Bebauungsplan, 
welcher auf den Flächen des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 47/1 überwiegend Wohnnutzungen zulässt. Die gemäß 
dem aktuell rechtsverbindlichen Bebauungsplan zulässige Bebauung wurde jedoch bislang nicht vollumfänglich ausgeschöpft .

■

■

 

 



 
Antrag auf Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 
 

 

Nur wenn alle Fragen in Stufe III „ja“: 
   Die Realisierung des Plans/des Vorhabens ist aus zwingenden Gründen des überwiegenden  

      öffentlichen Interesses gerechtfertigt und es gibt keine zumutbare Alternative. Der Erhaltungszustand  
      der Populationen wird sich bei europäischen Vogelarten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV- 
      Arten günstig bleiben. Deshalb wird eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten gem.  
      § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“).  
 

 
 

Nur wenn Frage 3. in Stufe III „nein“: 
(weil bei einer FFH-Anhang IV-Art bereits ein ungünstiger Erhaltungszustand vorliegt) 

   Durch die Erteilung der Ausnahme wird sich der ungünstige Erhaltungszustand der Populationen nicht  
      weiter verschlechtern und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes wird nicht  
      behindert. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“).  
 

Antrag auf Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG 
 

 

Nur wenn eine der Fragen in Stufe III „nein“: 
   Im Zusammenhang mit privaten Gründen liegt eine unzumutbare Belastung vor. Deshalb wird eine  

      Befreiung von den artenschutzrechtlichen Verboten gem. § 67 Abs. 2 BNatSchG beantragt. 
       
 
 

 

 Kurze Begründung der unzumutbaren Belastung. 



Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 47/1 „Am Parkbad“ der Stadt Gütersloh 

Anhang 

 

 

Anhang 2 

 

Art-für-Art-Protokolle 



 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 

 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

 

 FFH-Anhang IV-Art 
 

 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
 

            grün         günstig          
 

            gelb          ungünstig / unzureichend            
 

            rot             ungünstig / schlecht                   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A         günstig / hervorragend 
 

 B          günstig / gut            
 

 C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 

 

 

 

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 

 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 
 
 
 

 

  

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja  nein 

 

 

 

  

  

  

Braunes Langohr (Plecotus auritus)

■

V
4116(1)

G

■

■

Im Zuge der Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 47/1 „Am Parkbad“ ist der Abbruch des Bestandsgebäudes 
erforderlich. Wenn Gebäudeabbrüche durchgeführt werden, so ist eine potenzielle Betroffenheit von 
gebäudebewohnenden Fledermausarten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG nicht sicher auszuschließen. 
Sollten die vier gemäß Baumschutzsatzung geschützten Bäume im Nordwesten des Plangebiets für das geplante 
Vorhaben entfernt werden, so ist eine potenzielle Betroffenheit von Fledermausarten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 
3 BNatSchG ebenfalls nicht sicher auszuschließen.

Vor den Abbrucharbeiten ist zeitnah, im Rahmen einer umweltfachlichen Baubegleitung, eine Intensivkontrolle des zum Abbruch 
vorgesehenen Gebäudes auf eine Quartiernutzung durch Fledermausarten durchzuführen. 
Unmittelbar vor einer Inanspruchnahme der Bäume sollten diese auf Höhlungen, Stammrisse und abstehende Rinde untersucht 
werden, die eine Quartierfunktion übernehmen könnten, um eine Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG 
ausschließen zu können.  
Bei einer vorhandenen Quartiernutzung des abzubrechenden Gebäudes oder der Bäume ist die Schaffung von Ersatzquartieren in 
Form von Fledermauskästen erforderlich.

Um einen dauerhaften Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, und damit ein Auslösen von 
Verbotstatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG, zu vermeiden, ist bei dem Nachweis eines besetzten 
Fledermausquartieres im Zuge der Abbrucharbeiten für Ersatz Sorge zu tragen. Je nach nachgewiesener 
Fledermausart sind Ersatzquartiere gemäß den Maßnahmensteckbriefen des MKULNV (2013) in ausreichender 
Anzahl und im räumlichen Zusammenhang anzubringen.  

■

■

■

■



 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 

 

 ja  nein 

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 ja  nein 

 

  
  

 
 
 

 
 

 

 



 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 

 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

 

 FFH-Anhang IV-Art 
 

 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
 

            grün         günstig          
 

            gelb          ungünstig / unzureichend            
 

            rot             ungünstig / schlecht                   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A         günstig / hervorragend 
 

 B          günstig / gut            
 

 C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 

 

 

 

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 

 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 
 
 
 

 

  

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja  nein 

 

 

 

  

  

  

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus)

■

V
4116(1)

2

■

■

Im Zuge der Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 47/1 „Am Parkbad“ ist der Abbruch des Bestandsgebäudes 
erforderlich. Wenn Gebäudeabbrüche durchgeführt werden, so ist eine potenzielle Betroffenheit von 
gebäudebewohnenden Fledermausarten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG nicht sicher auszuschließen. 
Sollten die vier gemäß Baumschutzsatzung geschützten Bäume im Nordwesten des Plangebiets für das geplante 
Vorhaben entfernt werden, so ist eine potenzielle Betroffenheit von Fledermausarten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 
3 BNatSchG ebenfalls nicht sicher auszuschließen.

Vor den Abbrucharbeiten ist zeitnah, im Rahmen einer umweltfachlichen Baubegleitung, eine Intensivkontrolle des zum Abbruch 
vorgesehenen Gebäudes auf eine Quartiernutzung durch Fledermausarten durchzuführen. 
Unmittelbar vor einer Inanspruchnahme der Bäume sollten diese auf Höhlungen, Stammrisse und abstehende Rinde untersucht 
werden, die eine Quartierfunktion übernehmen könnten, um eine Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG 
ausschließen zu können.  
Bei einer vorhandenen Quartiernutzung des abzubrechenden Gebäudes oder der Bäume ist die Schaffung von Ersatzquartieren in 
Form von Fledermauskästen erforderlich.

Um einen dauerhaften Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, und damit ein Auslösen von 
Verbotstatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG, zu vermeiden, ist bei dem Nachweis eines besetzten 
Fledermausquartieres im Zuge der Abbrucharbeiten für Ersatz Sorge zu tragen. Je nach nachgewiesener 
Fledermausart sind Ersatzquartiere gemäß den Maßnahmensteckbriefen des MKULNV (2013) in ausreichender 
Anzahl und im räumlichen Zusammenhang anzubringen.  

■

■

■

■



 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 

 

 ja  nein 

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 ja  nein 

 

  
  

 
 
 

 
 

 

 



 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 

 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

 

 FFH-Anhang IV-Art 
 

 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
 

            grün         günstig          
 

            gelb          ungünstig / unzureichend            
 

            rot             ungünstig / schlecht                   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A         günstig / hervorragend 
 

 B          günstig / gut            
 

 C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 

 

 

 

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 

 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 
 
 
 

 

  

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja  nein 

 

 

 

  

  

  

Fransenfledermaus (Myotis nattereri)

■

3
4116(1)

*

■

■

Im Zuge der Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 47/1 „Am Parkbad“ ist der Abbruch des Bestandsgebäudes 
erforderlich. Wenn Gebäudeabbrüche durchgeführt werden, so ist eine potenzielle Betroffenheit von 
gebäudebewohnenden Fledermausarten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG nicht sicher auszuschließen. 
Sollten die vier gemäß Baumschutzsatzung geschützten Bäume im Nordwesten des Plangebiets für das geplante 
Vorhaben entfernt werden, so ist eine potenzielle Betroffenheit von Fledermausarten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 
3 BNatSchG ebenfalls nicht sicher auszuschließen.

Vor den Abbrucharbeiten ist zeitnah, im Rahmen einer umweltfachlichen Baubegleitung, eine Intensivkontrolle des zum Abbruch 
vorgesehenen Gebäudes auf eine Quartiernutzung durch Fledermausarten durchzuführen. 
Unmittelbar vor einer Inanspruchnahme der Bäume sollten diese auf Höhlungen, Stammrisse und abstehende Rinde untersucht 
werden, die eine Quartierfunktion übernehmen könnten, um eine Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG 
ausschließen zu können.  
Bei einer vorhandenen Quartiernutzung des abzubrechenden Gebäudes oder der Bäume ist die Schaffung von Ersatzquartieren in 
Form von Fledermauskästen erforderlich.

Um einen dauerhaften Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, und damit ein Auslösen von 
Verbotstatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG, zu vermeiden, ist bei dem Nachweis eines besetzten 
Fledermausquartieres im Zuge der Abbrucharbeiten für Ersatz Sorge zu tragen. Je nach nachgewiesener 
Fledermausart sind Ersatzquartiere gemäß den Maßnahmensteckbriefen des MKULNV (2013) in ausreichender 
Anzahl und im räumlichen Zusammenhang anzubringen.  

■

■

■

■



 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 

 

 ja  nein 

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 ja  nein 

 

  
  

 
 
 

 
 

 

 



 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 

 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

 

 FFH-Anhang IV-Art 
 

 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
 

            grün         günstig          
 

            gelb          ungünstig / unzureichend            
 

            rot             ungünstig / schlecht                   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A         günstig / hervorragend 
 

 B          günstig / gut            
 

 C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 

 

 

 

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 

 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 
 
 
 

 

  

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja  nein 

 

 

 

  

  

  

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii)

■

G
4116(1)

R

■

■

Im Zuge der Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 47/1 „Am Parkbad“ ist der Abbruch des Bestandsgebäudes 
erforderlich. Wenn Gebäudeabbrüche durchgeführt werden, so ist eine potenzielle Betroffenheit von 
gebäudebewohnenden Fledermausarten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG nicht sicher auszuschließen. 
Sollten die vier gemäß Baumschutzsatzung geschützten Bäume im Nordwesten des Plangebiets für das geplante 
Vorhaben entfernt werden, so ist eine potenzielle Betroffenheit von Fledermausarten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 
3 BNatSchG ebenfalls nicht sicher auszuschließen.

Vor den Abbrucharbeiten ist zeitnah, im Rahmen einer umweltfachlichen Baubegleitung, eine Intensivkontrolle des zum Abbruch 
vorgesehenen Gebäudes auf eine Quartiernutzung durch Fledermausarten durchzuführen. 
Unmittelbar vor einer Inanspruchnahme der Bäume sollten diese auf Höhlungen, Stammrisse und abstehende Rinde untersucht 
werden, die eine Quartierfunktion übernehmen könnten, um eine Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG 
ausschließen zu können.  
Bei einer vorhandenen Quartiernutzung des abzubrechenden Gebäudes oder der Bäume ist die Schaffung von Ersatzquartieren in 
Form von Fledermauskästen erforderlich.

Um einen dauerhaften Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, und damit ein Auslösen von 
Verbotstatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG, zu vermeiden, ist bei dem Nachweis eines besetzten 
Fledermausquartieres im Zuge der Abbrucharbeiten für Ersatz Sorge zu tragen. Je nach nachgewiesener 
Fledermausart sind Ersatzquartiere gemäß den Maßnahmensteckbriefen des MKULNV (2013) in ausreichender 
Anzahl und im räumlichen Zusammenhang anzubringen.  

■

■

■

■



 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 

 

 ja  nein 

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 ja  nein 

 

  
  

 
 
 

 
 

 

 



 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 

 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

 

 FFH-Anhang IV-Art 
 

 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
 

            grün         günstig          
 

            gelb          ungünstig / unzureichend            
 

            rot             ungünstig / schlecht                   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A         günstig / hervorragend 
 

 B          günstig / gut            
 

 C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 

 

 

 

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 

 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 
 
 
 

 

  

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja  nein 

 

 

 

  

  

  

Zwergfledermaus  (Pipistrellus pipistrellus)

■

*
4116(1)

*

■

■

Im Zuge der Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 47/1 „Am Parkbad“ ist der Abbruch des Bestandsgebäudes 
erforderlich. Wenn Gebäudeabbrüche durchgeführt werden, so ist eine potenzielle Betroffenheit von 
gebäudebewohnenden Fledermausarten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG nicht sicher auszuschließen. 
Sollten die vier gemäß Baumschutzsatzung geschützten Bäume im Nordwesten des Plangebiets für das geplante 
Vorhaben entfernt werden, so ist eine potenzielle Betroffenheit von Fledermausarten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 
3 BNatSchG ebenfalls nicht sicher auszuschließen.

Vor den Abbrucharbeiten ist zeitnah, im Rahmen einer umweltfachlichen Baubegleitung, eine Intensivkontrolle des zum Abbruch 
vorgesehenen Gebäudes auf eine Quartiernutzung durch Fledermausarten durchzuführen. 
Unmittelbar vor einer Inanspruchnahme der Bäume sollten diese auf Höhlungen, Stammrisse und abstehende Rinde untersucht 
werden, die eine Quartierfunktion übernehmen könnten, um eine Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG 
ausschließen zu können.  
Bei einer vorhandenen Quartiernutzung des abzubrechenden Gebäudes oder der Bäume ist die Schaffung von Ersatzquartieren in 
Form von Fledermauskästen erforderlich.

Um einen dauerhaften Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, und damit ein Auslösen von 
Verbotstatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG, zu vermeiden, ist bei dem Nachweis eines besetzten 
Fledermausquartieres im Zuge der Abbrucharbeiten für Ersatz Sorge zu tragen. Je nach nachgewiesener 
Fledermausart sind Ersatzquartiere gemäß den Maßnahmensteckbriefen des MKULNV (2013) in ausreichender 
Anzahl und im räumlichen Zusammenhang anzubringen.  

■

■

■

■



 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 

 

 ja  nein 

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 ja  nein 

 

  
  

 
 
 

 
 

 

 


